
 

Verzicht auf Sanktionierung bei der Offenlegung von Jahresabschlüssen  

 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Eichholz, 
 
es erreichen uns dringende Appelle aus dem Berufsstand, aufgrund des anhaltenden Corona-
bedingten Arbeitsaufkommens in den Steuerberatungskanzleien auf die Einleitung von Ord-
nungsgeldverfahren für die Veröffentlichung der Jahresabschlüsse 2020 bis Ende Mai 2022 
zu verzichten. 
 

Die Zusatzbelastung der Steuerberater und ihrer Mitarbeiter durch die Unterstützung der Man-
danten bei der Beantragung von Überbrückungs- oder Neustarthilfen ist weiterhin enorm. Erst 
kürzlich hat die Bundesregierung die Überbrückungshilfe III Plus und die Neustarthilfe Plus bis 
zum 31. Dezember 2021 verlängert. Die Schlussabrechnungen der Corona-Hilfen sind durch 
die zu prüfenden Dritten voraussichtlich ab November 2021 einzureichen. Die Kapazitäten für 
die laufenden, weiterhin fortbestehenden originären Tätigkeiten in den Kanzleien sind dadurch 
erheblich eingeschränkt.  
 

Vor diesem Hintergrund halten wir einen Verzicht auf die Einleitung von Ordnungsgeldverfah-
ren für die Veröffentlichung der Jahresabschlüsse 2020 für kleine und mittlere Kapitalgesell-
schaften bis Ende Mai 2022 für dringend geboten. Sämtliche in diesem Zusammenhang anfal-
lenden Sanktionen müssen dabei ausgesetzt werden, auch Verfahrenskosten sollten unbe-
dingt vermieden werden. 
 

Damit Steuerberater ihrer wichtigen Funktion als Compliance-Instanz und zentrale Stütze der 
Wirtschaft weiterhin gerecht werden können, sind eine Entlastung der Kanzleien und rechtzei-
tige Planungssicherheit zwingend erforderlich. Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie die auf-
gezeigten Entlastungen zu veranlassen und zeitnah zu kommunizieren. 
 

Für weitere Gespräche stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Claudia Kalina-Kerschbaum  i. A. Meik Eichholz 
Geschäftsführerin  stellv. Abteilungsleiter 
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